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6 .. März 1951. 

L"1 Beantwortung e:!.!'wr Anfrage der ÄO;:-; .. Ferdi;na.~da F los S I!l a n n 

und Genossen, betreffend ungleiche Be~andlung von Beiträgen ~ur gesetzlichen 

Sozial versicherull8, teilt Bund:es,minister für Finanzen D!'.M arg a. r e t h a 

roi t, "daas das ]3unüesmi~is te~(.~:i.um für Finanz an (lem •1I.ntragdcr Buncles:::a.riuner deT 

gewerblichen Wirtsoha:f't~ die :Beiträge zu den Meisterk~ssen als J3etriebsausgaben 

a.nzuerkennen) nicht sta.ttgegeben hat, weil nach der J-J.d.ikitur des Verv."a.l tungs­

gerichtshofes sc.lche Auseaben keine J3etriebsc:::.::.sgaben oder Werbungskosten, 

sondern Sondera~s€aben darstellenQ 

Ich ha.be auch nicht erklärt, d.ass (11e Le,ge der Stlls.tskasse es nicht 

Gestatte, die Sozial ve,rsicherungsbei träge als Sondero.\lsgaben yor E;.:nd ttlung 

der Lohn~teuer vom Eimtommen abzUZiehen, weil tatsächlich diese Beiträge bei 

der t.ohr~steuer vom steuerpflichtigen Ilezug o..bgezogen werden; Dieser Abzug ge­

schieht in der Weises Ilass in der Lohnsteuertabelle ein Pauschbetrag für Wer­

bungskosten und Sonderausgaben von 160 S monatlich eingebaut ista Sind dia 

Aufwendungen höher als 160 S monatlich, sC;) i 3-1;' der 10hnsteuerpflichtige be­

reohtigt, dies na.ohzuweisen unO. r1ie Eintragung des 160 S übersteigenden Be­

trages auf de:- Lohnsteuerkarte zu beantragen. Die Beiträge zur g.esetzliohen 

Sozialversicherung werden da.her beim Arbeitnehmer ebenso wie bei IISelbstän­

digen tt unter Anwendung der BestimrrrJ.ngen des § 10 EStGes~ als Sonderausgaben 

gleich behande1 t. 

lL1'llässlich der Behandl'u'ng des 2" Steueränd.erungsgesetzes 1950 habe 

ich im Finanz- und Budgetausschuss lediglich festgestellt, dass eine Erhöhung 

der vorgesehenen Pa.uschbeträ.ge für Werbungskosten und Sond.p.rtl".lgga;'o~ )'1 H:t:-.bU(",: 

auf die gel1Jenden gesetzlichen Bestimmungen nicht erforderlich sei; die Höhe 

dieser Pauschbeträ.ge körme nicht na.ch den sm höchsten belasteten Be(liensteten 

festgesetzt, sondern masse nach der durchschnittlichen Belastung bestimmt. 

werden; unter diesem Gesichtspunkt sei die gegenwärtige Röhe ,derPauschbeträga 

hinreich~nd.; wenn im Einozelfall der vorgeschriebere Pa.uschbetrag durch die tat·­

sächliche Aufwendu."lg übE;1rSC;l.l'i tten werde$ könne die Eintragung eines steuer­

freien 13et:rages beantra.gt v:erden" H 
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